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Das Behindertentestament 
 

Wie können Eltern für eine gesicherte Zukunft ihres behinderten Kindes             vor-
sorgen? 
 
Sobald ein Empfänger von Sozialhilfe erbt, vereinnahmt der Sozialhilfeträger das Erbe in der Höhe der bis-
her angefallenen Leistungen. Bei jahrelangem Sozialhilfebezug können sehr große Summen aufgelaufen 
sein. Empfänger von Sozialhilfe dürfen nur ein sehr kleines Vermögen besitzen. Das Erbe muss bis zu die-
sem sogenannten Schonbetrag aufgebraucht werden, bevor weitere Mittel aus der Sozialhilfe fließen.  
 
Können Eltern trotzdem für eine gesicherte Zukunft ihres behinderten Kindes vorsorgen? Ja! Denn hier 
schafft das Behindertentestament Abhilfe. Diese Testamentsform gibt Erblassern die Möglichkeit, ihr Erbe 
zum Nutzen eines behinderten Menschen wirksam werden zu lassen und verhindert, dass es vom Sozialhil-
feträger direkt vereinnahmt wird. Das Behindertentestament wurde von Elternverbänden entwickelt, vom 
Bundesgerichtshof bestätigt (BGH, 24. Juli 2019 - XII ZB 560/18) und wird von den Sozialämtern respektiert.  
 
Im Behindertentestament wird ein Mensch mit Behinderung (minder- oder volljährig) als sogenannter „Vor-
erbe“ eingesetzt, der „nur“ Erträge aus dem Erbe nutzen darf. Sodann wird verfügt, dass das Erbe nach dem 
Tod des behinderten Vorerben an einen „Nacherben“ fällt, der gegenüber dem Sozialhilfeträger keinerlei 
Verpflichtungen hat. Nacherbe kann ein Geschwister oder eine andere Person sein. Außerdem wird ein Tes-
tamentsvollstrecker eingesetzt. Seine Aufgabe ist es, das Erbe des Menschen mit Behinderung zu verwalten 
und ihm den Nachlass zukommen zu lassen. Von ihm erhält der Vorerbe finanzielle Mittel aus der Erbschaft, 
mit denen er zum Beispiel medizinische Leistungen bezahlen oder sich an seinem Geburtstag Wünsche er-
füllen kann.  
 
Das Behindertentestament wird im 64seitigen Rechtsratgeber des Bundesverbandes für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) „Vererben zugunsten behinderter Menschen“ übersichtlich und für 
Laien leicht verständlich, beschrieben (8. Auflage, März 2018). Die Broschüre erläutert anhand konkreter 
Beispiele, welche erb- und sozialhilferechtlichen Aspekte bei der Gestaltung des Behindertentestaments zu 
beachten sind. Die Aufgaben und Pflichten der Erben, des Testamentsvollstreckers und des rechtlichen Be-
treuers werden erklärt. Dargestellt wird beispielsweise, wie sich lebzeitige Schenkungen an die nicht behin-
derten Kinder auf die Gestaltung des Testaments auswirken und welche Regelungen zu treffen sind, damit 
ein behindertes Kind nach dem Tod der Eltern im Elternhaus wohnen bleiben kann. 
 
Eine weitere Broschüre des bvkm e. V. „Der Erbfall – was ist zu tun?“ geht davon aus, dass Eltern zugunsten 
ihres behinderten Kindes ein Behindertentestament errichtet haben. Mit Versterben des ersten und später 
des zweiten Elternteils tritt der jeweilige Erbfall ein. Was ist dann zu tun? Welche Aufgaben und Pflichten 
haben die Erben und die für die Testamentsvollstreckung vorgesehene Person? Zur Beantwortung dieser 
Fragen möchte dieser Ratgeber eine erste Hilfe sein. 
 
 
 
 
 
 

Broschüren zum Behindertentestament - Bestellung / Download: 
Bundesverband Körper- und Mehrfachbehinderte (bvkm) 
E-Mail: info@bvkm.de 
Kostenloser Download: www.bvkm.de (> Recht und Ratgeber > § Rechtsratgeber) 
 

mailto:info@bvkm.de
http://www.bvkm.de/


 

Infodienst 
Recht  ▪  Behindertentestament  Kapitel 7.01 

 

 
Die vorliegenden Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Rechte liegen bei: 

© Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.   Im Moos 4    79112 Freiburg    Tel. 07665 9447 0    info@dgm.org    www.dgm.org 
 
(fs) 7.01_behindtest  Stand: 2023  2 / 2 

 

Beratung 
 
▪ Rechtsberatersuche der „Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.“: 

www.lebenshilfe.de/karte/#/search  

▪ Das „Netzwerk deutscher Erbrechtsexperten e.V.“ (www.ndeex.de) bietet auf seiner Internetseite eine 
Suchfunktion für Erbrechtsanwälte in Ihrer Nähe sowie viele weiterführende Informationen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterführende Informationen 
 
▪ Die Broschüre „Erben und Vererben“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

gibt Antworten auf viele wichtige Fragen: Wer ist gesetzlicher Erbe? Was habe ich zu beachten, wenn 
ich ein Testament machen möchte? …und vieles mehr. Kostenloser Download: www.bmjv.de (> Publi-
kationen) 

▪ Informationen zum Behindertentestament der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geis-
tiger Behinderung e.V.: www.lebenshilfe.de (informieren > senioren > behindertentestament)  

▪ Das Zentrale Testamentsregister www.testamentsregister.de für Deutschland wird von der Bundes-
notarkammer geführt. Es enthält die Verwahrangaben zu sämtlichen erbfolgerelevanten Urkunden, die 
vom Notar errichtet werden oder in gerichtliche Verwahrung gelangen. Das Register wird in jedem Ster-
befall von Amts wegen auf vorhandene relevante Urkunden geprüft. Die Bundesnotarkammer infor-
miert daraufhin das zuständige Nachlassgericht.  

▪ Urteil des OLG Hamm vom 27.10.2016 Az: I-10 U 13/16: Auch wenn das Kind beim Erbfall weiterhin auf 
Leistungen der Sozialhilfe angewiesen ist, ist das Behindertentestament nicht bereits deswegen sitten-
widrig und nichtig.  

▪ Urteil des LSG Hessen vom 26.06.2013 - L 6 SO 165/10: Ein Testamentsvollstrecker darf das Erbvermö-
gen dem behinderten Menschen (Erben) nicht direkt überweisen; dadurch bekommt der leistungs-
pflichtige Sozialhilfeträger einen Anspruch auf das Vermögen, sofern der Vermögensfreibetrag über-
schritten wurde.  

▪ EU-Erbrecht seit dem 17. August 2015: Grundlage für das anwendbare Recht in einem Erbfall ist nun 
nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Erblassers, sondern der „gewöhnliche Aufenthaltsort zum Zeit-
punkt seines Todes“. Wer regelmäßig in seiner Ferienwohnung im Ausland lebt, könnte betroffen sein, 
oder ein in Deutschland typisches gemeinschaftliches Testament wird in anderen europäischen Staaten 
nicht anerkannt. Lassen Sie Ihre Situation durch einen Fachmann prüfen. Es besteht die Möglichkeit, im 
Testament eine Wahl zu treffen, welches Recht gelten soll. Menschen mit regelmäßigen Auslandsauf-
enthalten oder in einer Partnerschaft mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten sollten diese Rege-
lung beachten. 

Hinweis: 
Notare oder Rechtsanwälte mit Tätigkeitsschwerpunkt „Erbrecht“ sind die geeigneten Ansprechpartner 
für die Erstellung eines Behindertentestaments. 
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